
-

SATZUNG
des

~ M0 tor rad - C I u b - G i e bel wa t d

e.V.

von 1984

-~------~--~--------==-=--===



Satzung des Moto~~ad-Club Giebelwald
====================================

§

Name, Sitz, Geschäftsjahr-

De~ verem führt den Namen "MOTORRAD-CLUB Giebelwald " mit dem Zusatz
"e.V." nach Eint~agung in das Ve~eins~egiste~.
De~ Ve~ein hat seinen Sitz in F~eudenbe~g-Niede~ndo~f.
Das Geschäftsjahr entsp~icht dem Kalende~jahr.

§ 2

Zweck

De~ Ve~ein bezweckt, das Ansehen von Moto~~adfah~e~n in de~ öffentlichkeit
zu pflegen und zu fö~de~, gemeinsame Ausfah~ten zu ve~anstalten und die
gemeinschaftliche F~eizeitgestaltung zu fö~de~n.

§ 3
Mitgliedschaft

~dentliches Mitglied kann we~en, we~ das 18. Lebensjah~ vollendet hat,
Inte~esse am Moto~~ad und Moto~~adfah~en hat und mit dem Zweck des
Ve~eines einve~standen ist. Der Bewe~ber muß im Besitz eines ruhre~scheines
der Klassen 1, 2 oder 3 sein.

Ober die Aufnahme neue~ Mitgliede~ entscheidet de~ Vo~stand.

Die Mitgliedschaft endet durch Aust~itt, Tod ode~ Ausschluß. De~ jederzeit
mögliche Aust~itt e~folgt du~ch sch~iftliche Erklä~ung gegenübe~ dem
Vo~stand. Die Mitgliedschaft endet mit dem letzten Tage des auf den Zugang
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der Austrittserklärung folgenden Monats.

Ober den Ausschluß beschließt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag
des Vorstandes mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Ausgeschlossen
werden kann insbesondere, wer

- seinen Beitrag trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung
nicht zahlt,

- durch sein Verhalten das Ansehen des Clubs in der
öffentlichkeit schädigt,

- durch sein Verhalten zu erkennen gibt, daß er kein
Interesse lI'.ehram Club hat, z.B. durch ständiges
Fehlen bei den Clubveranstaltungen.

Die Mitgliedschaft endet mit dem BeSChluß der Mitgliederversammlung.

Als Ehrenmitglied kann von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit
der abgegebenen Stimmen berufen werden, wer sich um den Verein verdient
gemacht hat. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht und sind nicht zur
Zahlung von Beiträgen verpflichtet.

§ Ii

Mitgliederversarr~~ung

Der in den ersten 3 Monaten jeden Jahres stattfindenden ordentlichen
Mitg11ederversarrmlung ist der Rechenschafts- und Kassenbericht vom
Vorstand vorzulegen. Die Mitgliederversarrmlung beschließt mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen St~.en über die Entlastung des Vorstandes,
über die Wahl der Kassenprüfer und die Wahl von Vorstandsmitgliedern
sowie über weitere Anträge des Vorstandes und der Mitglieder.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können durch den Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter einberufen werden, sooft das Interesse des
Vereines dies erfordert. Auf schriftlichen, mit schriftlicher segründung
versehen Antrag von mindestens 5 Mitgliedern ist der Vorsitzende und
sein Stellvertreter verpflichtet, eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einzuberufen.
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Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch den
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter mit einer Frist von einer
Woche schriftlich unter An~abe der Tagesordnung.
Die aesc~lüsse der MItgliederversammlung sind in einem Protokoll
festzuhalten, welches von dem SchriftfUhrer und dem Vorsitzenden
oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

Beitrag

Es wi~ ein monatlicher Beitrag in Höhe von z.~t. 2,-- DM erhoben.
Ober die Beitragshöhe beschließt die Mitgliederversammlung mit
2/3 Meh~eit der abgegebenen Sti~n. Der Beitrag ist ,monatlich im
voraus beim Schatzmeister zu entrichten.

Vorstand

Der Vorst~n1 beteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem
Schatzmeister, dem SchriftfUhrer und einem Beisitzer. Steig die Mit-
~liederzahl auf über 40 Mitglieder an, so wird der Vorstand um zwei
weitere Beisitzer erweitert.

Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von 2 Jahren durch
~eheime Abstimmung gewßhlt. Gewinlt ist, wer die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen auf sich vereinigt. Wiederwahl ist mögliCh.

Tritt ein Vorstandsmitglied zurück, so enden seine Pflichten 30 Tage
nach Eingang der RUcktrittserkl1rung bei einem amtierenden Vorstands-
~itglied. Im übrigen übt der Vorstand sein Amt solange aus, bis ein
neJer Vorstand gewählt ist.

Vorstand im Sinne des § 268GB sind der Vorsitzende, sein Stellver-
treter, der Schatzmeister und der Schriftführer. Der Verein wird durch
jeweils Z'.leiVorstandstni tgl1eder gerichtlich und außergerichtlich
vertreten, von denen eines der Vorsitzende oder sein Stellvertreter
sein muß.

Der Vorstand erledigt die laufenden Verwaltun~sgeschäfte des Clubs
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Näheres re~elt die Gesc~ftsordnung, die sich der Vorstand selbst
gibt. Der Vorstand ist für Disziplin und Ordnung bei allen Club-
veranstaltungen und Fahrten verantwortlich. Dabei hat der Vorsitzende
Welsungsbefugnls. Der Vorstand hat das Recht, mündliche oder
schriftliche Mahnun~en gegen Clubmitglieder auszusprechen. Er
entscheidet Ober die Aufnahme neuer Mitglieder. Er ist der Mitglieder-
versa!MIlun~ ~~en(Jber in seiner Gesamtheit verant"-'Ortlich. Der
Vorstand ist beschluBf~hig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend
sind. ~äheres .regelt eine GescMftsordnung.

Der Vorsitzende - in seiner Verhinderung dessen Stellvertreter,
reor~sentieren den Club nach außen. Sie haben insbesondere die Auf-
~abe, Meinun~sverschiedenheiten zu schlichten und zu re~eln. In
Streit- oder Zwelfels~llen entscheidet ihre Weisung •.

Vor Singehung von Verpflichtungen, die im 8inzelfall 150,-- DM über-
steigen I hat der Vorstand im Innenverhältnis die Zustimmung der
Mitgliederversar.mlung oder die ZustilllllUngeines Clubabenc1s einzuholen.
Die Zustirnmun~ erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 7
Clubabend

Allmonatlich findet ein Clubabend statt. Er dient in erster Linie dem
geselligen Zusammensein und dem Informationsaustausch. Der Clubabend
kann ferner finanzielle Vorhaben des Vorstandes, welche den I~ert von
150,-- DM im Einzelfalle übersteigen, ~enehmigen. Der Clubabend. ist
jedOCh nur beschlußfähig, wenn 1/3 aller stirnmberechtigten Mitglieder
anwesend ist.

§ 8
Schatzmeister

Die Verwaltung der Clubgelder obliegt dem Schatzmeister. gr hat der
ordentlichen Mitgliederversammlung den Kassenbericht zu erstatten und
~Ir die Ausgaben gegenUber dem Vorstand und der JahreShauptversarnm-
lung einzustehen.
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Aus~aben dUrfen vom Schatzmeister nur mit Zustimmung des Vorstandes
oder der Mit~liederversammlung get~tigt werden. Vor jeder ordentlichen
Hit~liederversamMlun~ findet eine Ka9se~prUfun~ statt.

§9

Haftun~.

Die TeilnahMe der Clubmitglieder an gemeinsamen Veranstaltungen, ins-
besondere an gemeIns~mP-n Fahrten, geschieht auf eigene Verantwortung.
Clubmitglieder kBnnen keinerlei Regreßansprilche an den Club stellen.

§ 10

Satzungs~nderungen

Ober Satzungs~nderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3
Mehr~eit aller abgegebenen Stimmen. gine Änderung des Vereinszweckes
bedarf der Zustimmung aller Mitglieder.

§ 11

Auflösung

Die Aufl~sung des Vereines kann nur durch eine eigens zu diesem Zweck
einberufene '1itcrliederversalm'llungin namentlicher Abstirmtung mit 3/11
Mehr~eit der eingetragenen ordentlichen Mitglieder beschlossen werden.
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist nach 30 Tagen eine weItere
Versammlung einzuberufen, in der die Auflösung des Vereines von 3/11
der anwesenden Mitcrlieder beschlossen werden kann.

1)as nach Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten nach Auflösung des
Clubs verble~bende VermBcren ist an die Björn-Steiger-Stiftung abzu-
~jhren. Vereinsmitglieder haben kein Recht auf das Vereinsvermögen.


